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Text 

§ 359a. In den Fällen, in denen bei Verfahren betreffend Betriebsanlagen in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht der administrative Instanzenzug bis zum Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, wenn es sich um 

 1. Verfahren über ein Ansuchen um die Genehmigung der Errichtung und des Betriebes einer 
Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), in denen die Genehmigung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
erteilt, vom Landeshauptmann hingegen nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht erteilt, vom Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist, 

 2. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmigung der Änderung einer genehmigten Betriebsanlage 
(§ 81), in denen die Änderungsgenehmigung von der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, vom 
Landeshauptmann hingegen nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde nicht erteilt, 
vom Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist, handelt. 
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